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MEMORIALE UEBER DEN VERLAUF EINES PROZESSES IN LICHTENSTEIG [ IN
SACHEN HINTERLASSENSCHAFT VON MARIA BARBARA REDING,
DER GATTIN VON BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN, SELIG]

[Prima Praetensio]
"Actor

Leibding:

Laut beyhand habenden authentisch be-
sigleten brieffs besitz Junker Land¬
vogt [ im Toggenburg ] Johan Ruodolff
R e d i n g [ sei . ] von seiner Haus-
frauw Anna Maria [richtig : Anna Katha¬
rina ] Trittin [Tritt von
W i lderen  sei . ] Leibding 3000 R
so billich und gemeinen Rechten gmäss
nach tödtlichem Hinscheiden den Natür¬
lichen Erben zuofallen und selbige
zuo pretendieren haben sollen.

Judex

Die gefüerte ansprach au ff bemeltes
Leibding ist zuo Recht uribestendig,
aldieweilen die Togeriburgische Recht
vermögen } das die Forderung des Leib¬
dings nit allein bey lebzeiten des
Usu fructuarii sollen Kund gemacht
werden } sonder vor gricht verschriben
werden , und in Ermanglung solcher Vor¬
sichtigkeit todt und erlöschen sein.
Weilen nun solches nit beschehen.
Consequens est darum.



Contra Responsionem N. 1
Diser vorgenante Rechts Articuli Jst
Jüngst A 1651 eingesetz und demon¬
striert , das alt autentisch Togenbur¬
gische Recht disfahls das Contrarium,
sagend , das das Leibding allen andern
schulden vorzuoziehen.
Jtem tali casu werden alle authen¬
tisch besiglete Contractsbrieff
Krafttloos gemacht.

Praetensio secunda

Nach Abzug des entpfangnen Mueterli-
chen guets bleibt gedachter Junker
Johan Rudolff Reding seiner Tochter
Marie Barbell [Reding ] schuldig
1800 R, welche Summa ia billich in
allen Rechten die prioritet und Vor¬
zug erhalten wird als das erstgnoss-
ne.

Weilen Nun das gedachte Mueterliche
Guet zuo beziehen die Herrschafft
Glattburg verzeigt war , als solle hie
mit der ansprach halben ein benüegen
beschehen sein und selbige gentzlich
durch den verglich auffgehebt , todt
und ab sein.

Contra
Jst nit weniger , Es solte zwar ein be¬
nüegen beschehen sein , weill aber
solches nit vollkomen auff Ermelter
Herschafft Glattburg erlangt , als
wird Jemand billich die pretension
der Restantz reprobieren Können . Jtem
das ein verglich deswegen beschehen
sey und durch selbigen alles erlö¬
schet.
Nit minder were Ja wan solcher ver¬
glich ad amussim erfült gewesen wer.
Weill aber solches nit beschehen . Jst
das gemeine Axioma Juris . Frangenti
fidem fides frangatur eidem.

Tertia Praetensio

Laut eigener Handtschrifft soll Mehr¬
gedachter Johan Rudolff Reding seiner
Tochter Marie Barbell [Reding ] an Ke-
tenen und anderen golt loth 27 Z/4.
Jtem ein par Armbendlin gschmeltz-
werkh mit Krepsen.

Dise Ansprach wird von Richteren im Recess nit refutiert . Wider vorgehend
gemelte puncten were vill zuo referieren und ohne einigen Zweiffel hete man
solche ansprachen aus denen für den Haussraht erlegten 4000 R erhalten kön¬
nen . Ja so feren nit die Muhe und Kosten man besorget hete und persönlich
zuo liechtensteg die pretension gefuert hete.
Nun Jst es beschehen und verabsäumet die 4000 R so für den Haussraht (als
der [Margaretha ] Pfifferin [sei . ] verschribnen ) von den Erben erlegt
worden , seind albereit , so vill mir bewüsst den Creditoribus laut Rechtlicher
Erkhandtnus Ertheilt Jst dan nichts zuo erholen.



Bedunckht mich [ Beat Jakob I . Zurlauben ] nit unguet zuo sein etwan durch
'schreiben solche unbild dem Fürsten von St . Gallen [ Gallus II . Alt]  zuo
eröffnen.
Weiterer bericht mit Sechsten.
Finaliter ist der Setentz gefeit über vorgehend gemelte praetension ohne ver-
hörung der gegenpart , Ja auch ohne Verkündigung zum Rechten.

Es hat den 14 . Martii A° [ 16 ] 59 laut Brieffs A und B der Landtshoffmeister
[der Abtei St . Gallen , Fidel von T h u r n ] zue Baden [an der gemeineidg.
Tagsatzung ] billich befunden , dass uns an die Ansprach etwas ersetzt werde,
ungeacht er zuevor in den recess No . B ausstrukhenlich unser ansprach refu-
tiert " .
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